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Lys J^/eG?mer-Z//7gg

Stauffacherinnen-
ABC

O du allmächtige
.<4 Bundeskanzlei!

Walter Buser, unser schweizerischer Bundes-
kanzler, hat nicht im entferntesten die Machtfül-
le eines deutschen Bundeskanzlers.

Hie und da wird er Zwar als achter Bundesrat be-
zeichnet. Aber niemand weiss so genau, was
man sich darunter vorzustellen hat.

Im Unterschied zu einem Bundesrat hat der Bun-
deskanzler zwar kein Departement, aber die
Bundeskanzlei ist dennoch weit mehr als ein so-

genanntes Bundesamt.

Mit ihren 260 Angestellten ist die Bundeskanzlei
nicht weniger und nicht mehr als der Nabel der
eidgenössischen Politik.

Sie hat die Finger überall dazwischen : Zwischen
Bundesrat und den Departementen, zwischen
der Legislative (National- und Ständerat als ge-
setzgebender Behörde) und der Exekutive (Bun-
desrat als ausführender Behörde). Nicht zuletzt
ist die Bundeskanzlei aber auch Bindestrich zwi-
sehen dem Volk und dem Staat. Die Bundes-
kanzlei kann ihre Macht um so ungestörter aus-
üben, als sich offenbar nur eine handvoll Leute
darüber Rechenschaft geben, wie gross ihr Ein-
fluss ist.

Die Bundesräte wechseln, der Kanzler bleibt

Bundesräte kommen und gehen. Eidgenössische
Parlamentarier sind heute Stars und morgen ver-
gessen. Die Bundeskanzlei aber bleibt, koordi-
niert, ist langfristig über alle Zusammenhänge
bestens informiert. Artikel 105 der Bundesver-
fassung tönt harmlos: «Eine Bundeskanzlei,
welcher ein Kanzler vorsteht, besorgt die Kanz-
leigeschäfte bei der Bundesversammlung und
beim Bundesrat.»

Wer den roten Staatskalender zu Rate zieht, die-
se Bibel all jener, die irgend jemanden oder ir-
gend etwas in der Bundesverwaltung suchen, der

findet, dass der Bundeskanzlei u.a. folgende
Abteilungen angehören: Allgemeine Verwal-

tung, Dienst für Bundesratsgeschäfte, Zentraler
Sprach- und Übersetzungsdienst (wird in einem
viersprachigen Land zunehmend wichtiger),
Dienst für besondere Aufgaben (je nach Person-
lichkeit des amtierenden Bundeskanzlers eine
sehr dehnbare Sache), Informationsdienst (eine
der heikelsten und schwierigsten Aufgaben; der
heutige Bundeskanzler Walter Buser war vorher
als Vizekanzler jahrelang mit der Information
der Bundeshausjournalisten betraut), Eidgenös-
sische Drucksachen- und Material-Zentrale, das
Generalsekretariat der Bundesversammlung (das
u.a. die Sessionen vorbereitet), das Sekretariat
der Geschäftsprüfungskommission, der Doku-
mentationsdienst usw.

Per du mit dem Bundesrat

Der Bundeskanzler ist erster Berater des Bundes-
Präsidenten und des Kollegiums. An der wö-
chentlichen Bundesratssitzung nehmen sowohl
der Kanzler als auch die beiden Vizekanzler teil.
Der Kanzler hat Mitspracherecht. Er kann bei ei-
nem Geschäft Bedenken anmelden und Vor-
Schläge unterbreiten. Die Bundeskanzlei kann
etwas vorantreiben oder zurückhalten. Kein De-
partementsvorsteher kann den Überblick über
alle sieben Departemente haben. Er ist auf die
Auskünfte der Bundeskanzlei angewiesen. Nur
die Bundeskanzlei hat genügend Distanz und die
Sicht über das Gesamte. Sie weiss auch, was im
Volk ankommt und was nicht, wenn eine Volks-
abstimmung reif ist oder wenn man besser noch
zuwartet.

Und wenn - wie jetzt im Hochsommer - die
Landesväter in die Ferien reisen, dann hütet die
Bundeskanzlei nicht nur die Ferienadressen, da-
mit sich die Bundesräte ungestört erholen kön-
nen, sondern auch das Bundeshaus. Sollte es ein-
mal brenzlig werden, dann kann die Bundes-
kanzlei jederzeit eine Telefonkonferenz mit den
Landesvätern organisieren oder noch am selben

Tag eine Sondersitzung einberufen.

Der Bundeskanzler dürfte der Mann sein, der
am besten informiert ist über die Eidgenossen-
schaft und ihre Probleme. Sein oberstes Gesetz :

Totale Diskretion, obwohl er mit allen
Bundesräten per du ist.
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